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Im Geschäftsjahr 2017 wurde die Stiftung von der Großen Erpeler Karnevalsgesellschaft  1905 e.V. (GEK) 
angefragt, ob eine Förderung des Projekt „Erneuerung der Vereinsstandarte“ möglich sei. Die GEK 
beabsichtige, die aus dem Jahre 1965  stammende Standarte durch eine neue zu ersetzen weil die alte 
Standarte nach 52 Jahren ein nicht mehr repräsentatives Erscheinungsbild habe. Nach Einweihung der 
neuen Standarte soll die alte der OG  Erpel zwecks Archivierung  übergeben werden. 
Aus Sicht der Stiftung dient das Projekt der Pflege der karnevalistischen Vereinstradition und der 
Bewahrung heimatlichen Brauchtums. Der Stiftungsvorstand erkannte die Förderwürdigkeit an und 
beschloss auf seiner Sitzung am 14.10.2017  nach Vorliegen des Förderantrags eine finanzielle Zuwendung 
in Höhe von 1000 EUR. 
 
Einen weiteren Antrag auf Förderung stellte die Kath. Pfarrgemeinde St. Severinus Erpel. Sie hatte im Laufe 
des Jahres eine Bronzetafel mit den Namen der Erpeler Gefallenen des 1. Weltkrieges erwerben können. 
Diese Tafel ist ein Kunstwerk mit historisch belegbarer Geschichte und soll nach Restaurierung einen 
Ehrenplatz am Rathaus erhalten. Hierzu wird ein Zuschuss beantragt. 
Der Stiftungsvorstand beschloss auf seiner Sitzung am 14.10.2017 dem Antrag stattzugeben und das 
Projekt mit max. 350 EUR zu fördern. Die tatsächliche Höhe richtet sich nach den nachgewiesenen Kosten. 
Am 21.12.2017 wurde dementsprechend eine Zuwendung in Höhe von 300 EUR angewiesen. 
 
Am 29.3.2016 wurde ein Entwurf für die Jahresrechnung 2016 in der Fassung der ADD- Vordrucke 
„Jahresrechnung“ und „Vermögensrechnung“  den Vorstandsmitgliedern vorgelegt. Gemäß §8(2) 
Nr.1 und 2 der Stiftungssatzung hat der Vorstand diese zu erstellen und zu beschließen. Der 
Beschluss erfolgte im schriftlichen Umlaufverfahren abschließend am 12.4.2017. Die 
Jahresrechnung wurde am 13.6.2017 der ADD-Stiftungsbehörde auf dem Postweg übermittelt. 
 
Mit Schreiben vom 24.4.2017 forderte das FA Neuwied zur Abgabe der GEM 1 – Erklärung und 
GEM 1 – Anlage und weiterer Unterlagen bis zum 31.5.2017 auf. Dem kam der Vorstand fristgerecht 
nach. Am 3.8.2017 erging dann der Freistellungsbescheid mit Kapitalertragssteuerbefreiung bis 
31.12.2021. Die nächste Steuererklärung ist voraussichtlich in 2020 für das Jahr 2019 abzugeben. 
 
Der Stiftungsvorstand tagte am 14.10.2017. Die Themen und die Ergebnisse der Sitzung können 
dem  beiliegenden Protokoll entnommen werden. 
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